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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 2. April 1952 über die Schaffung von 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, das Bundesgesetz über die 
Verleihung von Bundes-Ehrenzeichen (Bundes-Ehrenzeichengesetz) sowie das 
Bundesgesetz vom 25. Mai 1955 über die Schaffung eines Österreichischen Ehrenzeichens 
für Wissenschaft und Kunst und eines Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft 
und Kunst geändert werden ("Ehrenzeichenrechtsänderungsgesetz") 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1: Änderung des Bundesgesetz vom 2. April 1952 über die Schaffung von 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 

Das Bundesgesetz vom 2. April 1952 über die Schaffung von Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik Österreich BGBl. Nr. 89/1952, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 242/1969, 
wird wie folgt geändert: 

Nach § 1 wird folgender neuer § 1a eingefügt: 
„§ 1a. (1) Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung entgegengestanden wären, oder 

setzt die ausgezeichnete Person nachträglich ein Verhalten, das einer Verleihung entgegenstünde, so ist 
das Ehrenzeichen abzuerkennen. 

(2) Werden nach dem Ableben der ausgezeichneten Person Tatsachen bekannt, die den 
Aberkennungstatbestand des Abs 1 erfüllt hätten, so kann dies mit Beschluss feststellt werden. Eine 
Verpflichtung zur Rückgabe der Auszeichnung durch die Erben ist damit nicht verbunden.“ 

Artikel 2: Änderung des Bundesgesetz über die Verleihung von Bundes-Ehrenzeichen 
(Bundes-Ehrenzeichengesetz) 

Das Bundesgesetz über die Verleihung von Bundes-Ehrenzeichen (Bundes-Ehrenzeichengesetz) 
BGBl. I Nr. 44/2002, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 50/2012, wird wie folgt geändert: 

§ 5 lautet: 
„§ 5. (1) Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung entgegengestanden wären, oder 

setzt der oder die Beliehene nachträglich ein Verhalten, das einer Verleihung entgegenstünde, so ist das 
Bundes-Ehrenzeichen abzuerkennen. 

(2) Werden nach dem Ableben der ausgezeichneten Person Tatsachen bekannt, die den 
Aberkennungstatbestand des Abs 1 erfüllt hätten, so kann dies mit Beschluss feststellt werden. Eine 
Verpflichtung zur Rückgabe der Auszeichnung durch die Erben ist damit nicht verbunden.“ 
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Artikel 3: Änderung des Bundesgesetz vom 25. Mai 1955 über die Schaffung eines 
Österreichischen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst und eines Österreichischen 

Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst 

Das des Bundesgesetz vom 25. Mai 1955 über die Schaffung eines Österreichischen Ehrenzeichens 
für Wissenschaft und Kunst und eines Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst BGBl. 
Nr. 96/1955, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2001, wird wie folgt geändert: 

§ 8a lautet: 
„§ 8a. (1) Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung entgegengestanden wären, oder 

setzt der oder die Beliehene nachträglich ein Verhalten, das einer Verleihung entgegenstünde, so ist das 
Ehrenzeichen bzw. das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst abzuerkennen. 

(2) Werden nach dem Ableben der ausgezeichneten Person Tatsachen bekannt, die den 
Aberkennungstatbestand des Abs 1 erfüllt hätten, so kann dies mit Beschluss feststellt werden. Eine 
Verpflichtung zur Rückgabe der Auszeichnung durch die Erben ist damit nicht verbunden.“ 
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